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Merk-Blatt 

Darf die Kita Infos an die Schule weitergeben? 

Darum geht es  

 Ihr Kind ist schon länger in unserer Kita. 

Ihr Kind  wird im Sommer in die Schule gehen. 

In der Kita hat das Kind viele Dinge gelernt. 

Man sagt auch: 

Das Kind hat sich entwickelt. 

Die Erzieher in der Kita haben wichtige Infos 

über die Entwicklung von Ihrem Kind.  

Diese Infos sind auch für die Schule wichtig. 

Wir achten in der Kita auf den Daten-Schutz 

 Wir geben diese Infos nicht einfach 

an die Schule weiter. 

Das gehört zum Daten-Schutz. 

Sie müssen uns vorher sagen: 

Sie sind damit einverstanden. 

Man sagt dann auch: 

Sie geben uns eine Einverständnis-Erklärung. 

Die Einverständnis-Erklärung ist ein Formular. 

Sie kreuzen im Formular an: 

Sie sind einverstanden oder 

Sie sind nicht einverstanden. 

So füllen Sie das Formular aus 

 Bitte schreiben Sie oben in das Formular 

 Ihre Namen und Vornamen 

 Ihre Adresse 

 den Namen von Ihrem Kind. 



 

Seite 2 von 3 

 

Um welche Infos geht es? 

 Diese Infos möchte die Kita 

an die Schule weitergeben: 

1. Seit wann Ihr Kind in die Kita geht. 

2. Wie lange Ihr Kind jede Woche in der Kita ist. 

3. Ob Ihr Kind Probleme mit der Sprache hat. 

Und dafür in der Kita Hilfe bekommen hat. 

4. Ob Ihr Kind mehr als eine Sprache spricht. 

5. Ob Ihr Kind bei einer Förderung 

für die Schule mit-gemacht hat. 

6. Ob Ihr Kind in der Kita 

bei besonderen Angeboten mit-gemacht hat. 

Zum Beispiel bei einem Musik-Kurs. 

7. Ob Ihr Kind gerne Sport macht. 

8. Vielleicht kann Ihr Kind etwas besonders gut. 

Das möchte die Schule auch wissen. 

Denn dann kann Ihr Kind in der Schule 

besonders unterstützt werden. 

Wenn Sie damit einverstanden sind: 

Kreuzen Sie das im Formular an: 

 

Bitte schreiben Sie den Namen von der Schule auf die Linie. 

Wenn Sie damit nicht einverstanden sind 

Kreuzen Sie das im Formular an: 
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Das ist wichtig 

 Sie geben uns Ihr Einverständnis 

weil Sie das möchten. 

Sie werden nicht dazu gezwungen. 

Man sagt auch: 

Sie geben uns Ihr Einverständnis freiwillig. 

 

Auch wenn Sie uns Ihr Einverständnis nicht geben: 

Ihr Kind hat deshalb keine Nachteile. 
 

Vielleicht ändern Sie nach einer Zeit Ihre Meinung. 

Das ist kein Problem. 

Man sagt: 

Sie können Ihr Einverständnis immer widerrufen. 

So widerrufen Sie Ihr Einverständnis: 

 Rufen Sie in der Kita an oder 

 schreiben Sie der Kita einen Brief oder 

 schreiben Sie der Kita eine E-Mail. 

Dann geben wir die Infos nicht mehr weiter. 

Wer unterschreibt die Einverständnis-Erklärung? 

 Am besten unterschreiben beide Eltern. 

Manchmal geht das nicht. 

Aber: 

Wenn zum Beispiel nur die Mutter unterschreibt: 

Dann muss die Mutter sicher sein, 

dass der Vater auch einverstanden ist. 
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